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M I T T E I L U N G 
 

Die 64. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Kultur, 
Bundesangelegenheiten, Angelegenheiten der Europäischen Union 

und internationale Angelegenheiten 
(Wissenschafts- und Europaausschuss) 

findet am Donnerstag, den 06.03.2025, um 13:00 Uhr, 
in Schwerin, Schloss, im Plenarsaal statt. 

 
 
 
 
 
EINZIGER PUNKT DER TAGESORDNUNG 
 
 
Öffentliche Anhörung zum Thema 

 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Entwurf eines Gesetzes über die Lehrkräftebildung in Mecklenburg-
Vorpommern (Lehrkräftebildungsgesetz – LehrkrbildG M-V) 
- Drucksache 8/4373 - 

 
hierzu: ADrs. 8/419, 8/420, 8/421, 8/432, 8/436, 8/440, 8/442 
 
 
 
 
Paul-Joachim Timm 
Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Sachverständigenliste 
Fragenkatalog 
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 Sachverständigenliste für die öffentliche Anhörung am 6. März 2025 
 
 

1. Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
 

2. Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern e. V.  
 

3. Philologenverband Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
 

4. Michael Blanck  Verband Bildung und Erziehung (VBE)  
 Mecklenburg-Vorpommern e. V.  
 

5. Susan Bach Vereinigung der Unternehmerverbände
 (VU) Mecklenburg-Vorpommern   
 

6. Noah Böhringer Studentische Lehramtskonferenz (SLK)  
 Universität Rostock 

 
7. Lisa Marie Brünnich Bachelor-Studierende  

„Bildungswissenschaften Primar- und 
Elementarpädagogik“, Fachhochschule 
des Mittelstands (FHM) Rostock 

 
8. Prof. Dr. Andreas Diettrich Landesweites Zentrum für Lehrerbildung  

 und Bildungsforschung (ZLB) 
 

9. Dorthe G. A. Hartmann Universität Greifswald 
 

10. Dr. Julia Landgraf Berliner Senatsverwaltung für 
 Wissenschaft, Gesundheit und Pflege 

 
11. Sandra Astára  Gewerkschaft für Erziehung und Wissen  
 (GEW) Mecklenburg-Vorpommern 
 

12. Max Mario Schade Allgemeiner Studierendenausschuss  
 (AStA), Universität Rostock 

 
13. Prof. Dr. Anette Sosna Universität Greifswald 

 
14. Heike Walter Schulleitungsvereinigung 

 Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
 

15. Paul Zehe Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen in  
 Mecklenburg-Vorpommern (AGFS M-V) 
 

  



Fragenkatalog für die öffentliche Anhörung am 6. März 2025  
 

Allgemein 

 
1. a.) Wie bewerten Sie den Gesetzentwurf im Allgemeinen? 

b.) Wie bewerten Sie die Veränderungen des Gesetzentwurfes im Bereich der 
Fachwissenschaften im Speziellen?  

c.) Wie beurteilen Sie die Reform der Lehrkräftebildung hinsichtlich der Zielsetzung, 
zukünftig mehr und besser ausgebildete Lehrkräfte für Mecklenburg-
Vorpommern zu gewinnen, die Praxis im Lehramtsstudium zu stärken und den 
erfolgreichen Studienabschluss zu fördern? 

d.) Können die neuen Regelungen dazu beitragen, neue Zielgruppen für das 
Lehramtsstudium zu gewinnen? 

e.) Erwarten Sie durch den Gesetzentwurf eine Auswirkung auf die  
Studierendenzahlen? Wenn ja, welche?  

f.) Welche weiteren Vorschläge hätten Sie um die Lehrkräfteausbildung in 
Mecklenburg-Vorpommern zu verbessern?  
 

2. a.)  Wie bewerten Sie den geplanten Anteil der Fachwissenschaften hinsichtlich des  
fachlichen Niveaus der Lehrkräfteausbildung?  

b.)  Sind die nach dem Gesetzentwurf ausgebildeten Lehrkräfte ausreichend für die  
spezifischen Bedürfnisse des zweigliedrigen Schulsystems ausgebildet oder 
findet Ihrer Meinung nach „eine dauerhafte Mangelausbildung zukünftiger 
Fachkräfte von der Schulbank an“ statt? 

c.)  Wie sollen bei einem gemeinsamen Lehramt an Gymnasien, Regionalen 
Schulen und Gesamtschulen die fachliche Differenzierung und die 
schulartenspezifischen Anspruchslevel gewährleistet werden? 

d.)  Sehen Sie in dem Gesetzentwurf eine Stärkung der Regionalen Schule, die den 
sogenannten Sog ans Gymnasium unterbricht und die auch Eltern und 
Schülerinnen und Schüler überzeugt an einer Regionalen Schule zu lernen?  

 
3. a.)  Sehen Sie durch den Gesetzentwurf perspektivisch den Bestand des derzeitig 

in Mecklenburg-Vorpommern geltenden zweigliedrigen Schulsystems als 
gesichert an? 

b.)  Sehen Sie Veränderungsbedarfe in der Struktur des Schulsystems in  
Mecklenburg-Vorpommern? Wenn ja, warum?  
 

4. a.) Worin besteht der Vorteil eines Stufenlehramtes aus Ihrer Sicht? Welche  
 Nachteile sehen Sie?  
b.)  Wann erwarten Sie die ersten nach dem Gesetzentwurf ausgebildeten  

Stufenlehrkräfte im Bildungssystem in Mecklenburg-Vorpommern?  
 c.)  Ist Ihrer Meinung nach die Einführung eines Stufenlehramtes der richtige Weg,  

um schnell die Verbesserungen im Bildungssystem zu erreichen?  
 

5. Sehen Sie in dem Gesetzentwurf eine Attraktivitätssteigerung der 
Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte in Mecklenburg-Vorpommern? Wenn ja, welche 
sind dies und wann werden diese eintreten?  
 

6. Sehen Sie in dem Gesetzentwurf Verbesserungen, die dem Unterrichtsausfall in 
Mecklenburg-Vorpommern entgegenwirken? Wenn ja, welche sind dies und wann 
erwarten Sie diese Verbesserungen? 
 
 
 



7. a.) Sehen Sie die Lehrkräfteausbildung mit der von der Landesregierung  
angesprochenen Finanzierung von 25 Millionen Euro als ausreichend finanziert 
an? 

b.) Sehen Sie diese Ausbildung auch zukünftig als ausreichend finanziert an?  
 

8. Ist Ihnen bekannt, aus welchen Gründen andere Bundesländer, wie 
Niedersachsen, eine ähnliche, angekündigte Reform derzeit nicht umsetzen, 
beziehungsweise warum in Sachsen eine entsprechende Reform wieder 
zurückgenommen wurde? 
 

9. a.) Wie bewerten Sie die Auswirkungen der im Gesetzentwurf angesprochenen  
 Lehrkräfteausbildung im Hinblick auf die Umsetzung der Inklusion an Schulen? 

b.) Werden die Lehrkräfte zukünftig besser auf die Herausforderungen der  
 inklusiven Schulbildung vorbereitet? 
c.) Wie beurteilen Sie die den Lehramtsstudierenden angebotene Wahl einer  

sonderpädagogischen Schwerpunktsetzung (für das Lehramt an Grundschulen 
anstelle des dritten Lernbereichs und für das Lehramt an Berufsschulen anstelle 
der zweiten beruflichen Fachbildung)? 

 
10.  Wann erfolgte Ihrer Kenntnis nach eine Evaluation des Lehramtsstudiums in    

 Mecklenburg-Vorpommern mit dem Ziel, die derzeitigen Schwachstellen im   
       System zu erkennen? 

 
11.  a.) Wie können Ihrer Meinung nach Lehramtsstudierende zukünftig sicherstellen 

 als Gymnasiallehrkraft arbeiten zu können?  
b.) Gibt es Möglichkeiten, sich bereits im Studium auf eine Schulart festzulegen 

bzw. haben Ihrer Meinung nach die angehenden Lehrkräfte eine 
Auswahlmöglichkeit?  

 
12.  Die fachwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen insbesondere in den MINT-  

 Fächern sollen zukünftig lehramtsspezifischer ausgerichtet und möglichst getrennt  
 von den Veranstaltungen für Bachelorstudierende durchgeführt werden. Wann  
 wird dies Ihrer Meinung nach umgesetzt und warum war dies bisher nicht möglich?  
 

13.  Wäre eine Ausweitung der Studienkapazitäten für das Fach Biologie auf jährlich  
 50 und für das Fach Informatik auf jährlich 25 Studienanfängerinnen- und  
 Studienanfängerplätze an der Universität Greifswald unter den derzeitigen  
 Bedingungen bei gleicher Finanzierung wie im Gesetzentwurf vorgeschlagen  
 derzeit nicht möglich? Wenn nicht, warum nicht? 

 
Fragen zu einzelnen Bestimmungen des Gesetzentwurfes 
 
Zu § 1 Abs. 1 (Ziele der Lehrkräftebildung) 
Zitat: „Die Lehrkräftebildung hat zum Ziel, Lehrkräfte umfassend zur Wahrnehmung 
des Bildungs- und Erziehungsauftrags gemäß § 2 Schulgesetz zu befähigen, sodass 
sie die Schülerinnen und Schüler zu eigenständigem Denken und Handeln und zu 
selbstorganisiertem Lernen führen können.“ 
14. Kann aus Ihrer Sicht eine homogene Unterrichtsqualität gewährleistet werden in 

Anbetracht der verschiedenen Wege zu einer „Befähigung für ein Lehramt“? 
15. Wird durch die Lehrkräfteausbildung in einem ausreichenden Maße sichergestellt, 

dass angehende Lehrkräfte auf den Einsatz in heterogenen Klassenzimmern mit 
Schüler:innen unterschiedlicher Kompetenzen sowie sprachlicher und kultureller 
Hintergründe vorbereitet werden? 



16. In welcher Weise sollte die gleichgestellte Qualifikation zur „Befähigung für ein 
Lehramt“ im Schulunterricht nachprüfbar sein? 

 
Zu § 1 Abs. 3 (Kompetenzentwicklung in der Lehrkräftebildung) 
Zitat: „In der Lehrkräftebildung werden [...] fachwissenschaftliche,  
fachdidaktische, bildungswissenschaftliche sowie berufspraktische Kompetenzen 
entwickelt.“ 
17. Frage zur Praxisrelevanz der Fachwissenschaften:  

a.) Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, um sicherzustellen, dass die 
fachwissenschaftlichen Inhalte praxisnah gestaltet werden und direkt auf die 
Anforderungen des Lehrkräfteberufs abzielen? 

b.) Wie wird gewährleistet, dass innerhalb des Referendariats – vor allem in den 
zu absolvierenden Lehrproben – keine so aufwendigen wie praxisfernen 
Inszenierungen erfolgen, die eher den Vorstellungen der Fach- und 
Studienleitern folgen, als dass sie von unterrichtspraktischem Wert wären? 

c.) Welchen Aufwand lösen die obligatorisch zu absolvierenden Lehrproben jetzt 
oder künftig aus? 

18. Frage zur Interdisziplinarität:  
Welche Initiativen sind erforderlich, um die Zusammenarbeit zwischen den 
Bereichen Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Bildungswissenschaften 
systematisch zu verbessern, damit eine ganzheitliche Ausbildung der Studierenden 
gewährleistet wird? 

 
Zu § 1 Abs. 4 (Querschnittsthemen) 
Zitat: „Zukunftskompetenzen und Qualifikationen zu Demokratiebildung, Umgang mit 
Diversität, Inklusion, Digitalisierung [...] Die Demokratiebildung und der Umgang mit 
Antisemitismus sind in alle drei Phasen der Lehrkräftebildung zu integrieren.“ 
19. Werden angehende Lehrkräfte ausreichend in Bezug auf sonderpädagogische 

Aspekte, insbesondere auf diagnostische Kompetenzen, auf die Thematik der 
Inklusion und Digitalisierung sowie auf die Demokratiebildung und den Umgang mit 
Antisemitismus vorbereitet? Halten Sie die dafür vorgesehene Kapazität von 45 
Creditpoints im Bildungswissenschaftlichen Bereich für ausreichend? 

20. Im Studium des Lehramtes an Grundschulen sind sonder- bzw. 
inklusionspädagogische Schwerpunkte bisher eine reine Wahloption. Wie 
bewerten Sie dies vor dem Hintergrund einer zunehmend heterogenen 
Schülerschaft und den zunehmenden Anforderungen im Kontext fortschreitender 
Inklusion? 

 
Zu § 3 Abs. 3 (Besonderes Verfahren für Lehrkräfte ohne formale 
Lehramtsqualifikation) 
Zitat: „… für Personen, die über eine abgeschlossene Berufsausbildung und über eine 
sich anschließende mindestens dreijährige hauptberufliche Tätigkeit verfügen, … 
(kann) ein besonderes Verfahren zum Erwerb einer Lehrbefähigung für eine Schulart 
durchgeführt werden.“ 
21. Welche Evaluationskriterien sind geeignet, um den Erfolg dieser Maßnahmen zu 

überprüfen? 
 

Zu § 4 Abs. 3 (Lehrkräftebedarfsplanung) 
Zitat: „Das für Bildung zuständige Ministerium erstellt eine schulart- und 
fächerspezifische Lehrkräftebedarfsplanung mit einer Planungsperiode von 
mindestens 15 Jahren als Grundlage für die Ausbildungsplanung (Bericht zur 
Lehrkräftebedarfsplanung).“ 
22. Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, wenn die geplanten Bedarfe bei 

sinkender Studierendenzahl nicht gedeckt werden können? 



23. Inwiefern halten die Sachverständigen diese Planungsperiode für sinnvoll?  Halten 
Sie einen jährlichen Abgleich und eine Aktualisierung bezüglich der jeweiligen 
regionalen Geburtenraten für sinnvoll? 

 
Zu § 6 Abs. 5 (Studieneingangsphase) 
Zitat: „Die akademische und die soziale Integration sollen im Rahmen des 
Studieneinstiegs durch die Implementierung zielgruppenspezifischer Beratungs- und 
Mentoringstrukturen studienbegleitend unterstützt werden.“ 
24. Welche Vorstellungen haben Sie von einer zielgruppenspezifischen Beratungs- 

und Mentoringstruktur zur Unterstützung von Studierenden insbesondere in der 
Studieneingangsphase? 

25. Die fachliche Begleitung während der schulpraktischen Studien durch 
Hochschullehrende oder qualifizierte Mentor:innen steht unter Haushaltsvorbehalt 
und kann auch durch das Lernmanagementsystem „itslearning“ erfolgen. Wie 
bewerten Sie dies aus der Perspektive der Studierenden und Lehrkräfte und ist ein 
ausschließlich digitales Mentoring ausreichend? 

26. Welche konkreten Maßnahmen halten Sie für wichtig bei Studierenden mit 
Migrationshintergrund oder bei Studierenden mit familiären Verpflichtungen? 

 
Zu § 8 Abs. 4 (Duale Studiengänge) 
Zitat: „Die Erste und Zweite Phase der Lehrkräftebildung müssen nicht nacheinander 
stattfinden, sie können auch miteinander verbunden oder zeitlich verschränkt werden.“ 
27. Welches Modell für einen dualen Studiengang halten Sie für geeignet? 
28. In der Begründung des Gesetzes heißt es, dass im Falle eines dualen Studiums im 

Sinne des § 8 Absatz 4, für dual Studierende mit einem Bachelorabschluss der 
Zugang zum Vorbereitungsdienst zu gewähren ist, da sie einen Mastergrad unter 
Umständen erst während des Vorbereitungsdienstes erlangen. Bedeutet dies aus 
Sicht der Sachverständigen, dass sich im Dual-Studium Master und Referendariat 
vereinbaren lassen und sind derartige Studiengänge seitens der Universitäten 
Rostock und/oder Greifswald geplant? 

 
Zu § 8 Abs. 2 (Lehrämter und ECTS-Verteilung) 
Zitat: „Die Verteilung der ECTS-Punkte erfolgt gemäß der Anlage zu diesem Gesetz.“ 
29. Zielsetzung der Verteilung: Rechtfertigt sich die hohe ca. fünffache Gewichtung 

der Fachwissenschaften im Verhältnis zur Fachdidaktik und die ca. vierfache 
Gewichtung der Fachwissenschaften zum Beispiel im Vergleich zu den 
Bildungswissenschaften beim Lehramt an Gymnasien, Regionalen Schulen und 
Gesamtschulen?  

30. ECTS-Verteilung bei Grundschulen:  
a.) Bei Grundschullehrämtern entfallen 50 ECTS-Punkte auf eines der Fächer 

Deutsch oder Mathematik. Bei den anderen drei Fächern sind es jeweils 30 
ECTS-Punkte. Ist es nach Ihrer Meinung erforderlich, ein Fach in der 
Ausbildung auf diese Weise zu gewichten?  

b.) Können Sie sich vorstellen, diese 20 ECTS-Punkte in den 
bildungswissenschaftlichen Bereich zu geben, zum Beispiel für 
inklusionspädagogische Kompetenzen oder die Förderung sozialer und 
emotionaler Kompetenzen? 

31. Stärkung der Bildungswissenschaften: Die Bildungswissenschaften machen einen 
geringeren Anteil an den ECTS-Punkten aus. Der Umfang fällt von 60 beim 
ehemaligen Regionalschullehramt auf 45 ECTS-Punkte beim Lehramt an 
Gymnasien, Regionalen Schulen und Gesamtschulen. Inwiefern können in diesem 
Bereich Kompetenzen wie Klassenführung, Konfliktmanagement und Elternarbeit 
ausreichend berücksichtigt werden? 



32. Frage zur fachwissenschaftlichen Dominanz: Insbesondere bei gymnasialen 
Lehrämtern sind die Fachwissenschaften stark gewichtet. Wie wird sichergestellt, 
dass die Absolventen auch ausreichend didaktische und pädagogische 
Fähigkeiten erwerben, um den Anforderungen einer inklusiven und heterogenen 
Schülerschaft gerecht zu werden? 

33. Integration von Praxisanteilen:  
a.) Die Praxisanteile fallen im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr gering 

aus. (Mecklenburg-Vorpommern 18 ECTS – Thüringen 30 ECTS, Hessen 
28 ECTS) Reichen die Umfänge Ihrer Meinung nach aus, die Studierenden 
optimal auf die Anforderungen der Schulen vorbereiten? 

b.) Der Gesetzentwurf verspricht in seiner Präambel mehr Praxis und 
Pädagogik, gleichzeitig wurde im Studium Lehramt an Gymnasien, 
Regionalen Schulen und Gesamtschulen die Zahl der Leistungspunkte im 
Bereich Praktika nur von 15 LP auf 18 LP erhöht und der Anteil an 
Sonderpädagogik für die Studierenden im Regionalschullehramt von bisher 
22 LP auf jetzt nur noch 12 LP gesenkt. Wie bewerten Sie dies? 

34. Führt Ihrer Meinung nach eine Reduzierung der Schwund- und Abbruchraten im 
Studium durch die Reduzierung der Leistungspunkte automatisch zu gut 
ausgebildeten und motivierten Lehrkräften?  

 
Zu § 9 Abs. 1 (Schulpraktische Studien) 
Zitat: „Neben Hospitationen bieten sie den Studierenden Gelegenheit zu ersten 
eigenen angeleiteten Unterrichtserfahrungen.“ 
35. Welche Standards für die Betreuung durch Mentor:innen halten Sie für 

angemessen? 
36. Inwiefern halten Sie es für erforderlich, dass in allen studierten Fächern auch 

schulpraktische Studien erfolgen? 
37. Sind die Schulen von der Anzahl der vorhandenen Lehrkräfte/Kapazitäten her 

gesehen in der Lage, zusätzlich die geplanten „Schulpraktischen Studien“ der 
Lehramtsstudierenden durchzuführen? 

38. Halten Sie es für sinnvoll, die Schulpraktika durch digitale Elemente, wie 
Unterrichtssimulationen oder Videoanalysen, zu ergänzen? 

39. Wie hoch ist gegenwärtig der Aufwand, den Referendare mit einzureichenden 
Stundenentwürfen haben? 

 
Zu § 10 Abs. 1 (Erste Staatsprüfung) 
Zitat: „Die Erste Staatsprüfung für ein Lehramt besteht aus der wissenschaftlichen 
Abschlussarbeit und den mündlichen Prüfungen.“ 
40. Welche Kriterien sollten nach Ihrer Meinung die Hochschulen für die Auswahl von 

Themen für die wissenschaftliche Abschlussarbeit festlegen? 
41. Wie kann sichergestellt werden, dass die Prüfungen die tatsächliche Eignung für 

den Lehrkräfteberuf abbilden? 
42. Welchen Umfang muss die von Referendaren einzureichende Hausarbeit (laut 

Gesetz bis zu 20 Seiten) derzeit haben? Welche Erfahrungen gibt es mit dem 
Aufwand, den sie auslöst? 

 
Zu § 10 Abs. 4 (Gewichtung der Prüfungsbestandteile) 
Zitat: „Die Gesamtnote der Ersten Staatsprüfung setzt sich zusammen aus: den Noten 
der Modulprüfungen (60 Prozent), der Note der wissenschaftlichen Abschlussarbeit 
(20 Prozent) und den Noten der mündlichen Prüfungen (20 Prozent).“ 
43. Die Modulprüfungen dominieren die Gesamtnote der Ersten Staatsprüfung. Wie 

kann sichergestellt werden, dass in diesen Prüfungen nicht nur 
fachwissenschaftliche, sondern auch didaktische und bildungswissenschaftliche 



Kompetenzen hinreichend bewertet werden sowie die Praxisrelevanz gewährleistet 
wird und der Aufwand beherrschbar ist? 

44. Wie können die Prüfungsanforderungen stärker praxisorientiert gestaltet werden, 
beispielsweise durch die Integration von Lehrproben oder praktischen Fallstudien? 

 

 


